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drücke bei andern modernen religiösen Schrift-
stellern auf ihren wahren Wert einzuschätzeu!
Religiöse Falschmünzerei in politi-
schen, in pädagogischen, in allgemein

kulturellen Büchern, Zeitschriften und
Zeitungen hat schon zu viel Unheil
angerichtet. 1^. k.

Zur Besoldung der solothuruischen Lehrerschaft.
Am 4. Mai hat das Solothurner Volk

mit 12'000 Ja gegen 9'000 Nein das Ge-
setz betreffend Gehaltserhöhung des Staats-
Personals und der Lehrerschaft angenommen.
Damit ist eine längst erstrebte Forderung
der Lehrerschaft aller Stufen befriedigend
erfüllt worden. Im Minimum stellen sich

darnach die Primarlehrer auf mindestens
Fr. 3500 ohne Wohnungsentschädigung und
AltecgehaltSzulage des Staates, die Lehrer-
innen auf 3200 Fr.

Z 3, Ab. 1 lautet: „Die Einwohnerge-
meinde bestimmt die Höhe des Grundge-
Haltes. Dieser beträgt für die Primarlehrer
jährlich wenigstens Fr. 3500, für die Pri-
marlehrerinnen wenigstens Fr. 3200" und
§ 6, Ab. 1 bestimmt: „Die Arbeitslehrer-
innen beziehen als Jahres gehalt für jede
von ihnen geführte Arbeitsschule wenigstens
Fr. 400. Im übrigen bestimmt die Ein-
wohnergenzeinde die Höhe der Besoldung."

Bon besonderer Wichtigkeit ist die Be-
stimmung, wonach der Staat bis zum In-
kraftreten eines neuen Steuergesetzes den
finanziell bedrängten Gemeinden neben den
gesetzlichen Beiträgen an die Besoldung des
Lehrpersonals der Primär- und ArbeitS-
schulen besondere Zuschüsse im Betrage von
Fr. 80—100'000 leistet.

Für die Bezirkslehrer beträgt der Grund-
gehalt Fr 4800. Wohnungsentschädigung
beziehen die Bezirkslehrer nicht, wohl aber
die gleiche Altergehaltszulage des Staates
wie die Primarlehrer. An das Grundge-

Grundgehalt

Professoren der KantonSschule 5600 -s- Erhöhung bis.
Lehrer der Bezirksschulen 4800
Lehrer der Primärschulen 3500
Lehrerinnen der Primärschulen 3200 s

Mit dieser Gesetzesannahme hat das
Solothurner Volk die Lohnfrage der Lehrer-
schaff in großzügiger Weise gelöst und darf
erwarten, daß die Opfer, die es für die
Erziehung seiner Jugend bringt, auch zu
deren Nutzen und Frommen gereichen. Ueber
die schulpolitische Lage in unserm Kanton

Haltsminimum leistet der Staat den Be-
zirksschulkreisen pro Lehrstelle einen jährli-
chen Beitrag von Fr. 3400. Ferner leistet
der Staat den Bezirksschulfonds Beiträge
von 15—45",o an die das Minimum von
Fr. 4800 übersteigenden Grundgehalts-Be-
träge der Bezirkslehrer. Auch hier sollen
bei der Verteilung dieser Beiträge die Steuer«
kraft und die Steuerlast der beteiligten Ge-
meinden eines Bezirksschulkreises angemessen
berücksichtigt werden — der unbedingt not-
wendige Finanzausgleich! Diese Mehrlei-
stung des Staates ist von den Bezirksschul-
pflegen zur weitern Erhöhung des Grund-
gehaltes oder zur unentgeltlichen Abgabe
der Lehrmittel an die Bezirksschüler zu
verwenden.

Für die Professoren und Lehrer der Kan-
tonsschule und der landwirtschaftlichen Win-
terschule gilt Z 1 betreffend „Gehaltszulagen
des Staatspersonals", wonach die bestehen-
den Gehaltsansätze bis zu 33 > vom
Kantonsrat erhöht werden können.

Bezüglich der staatlichen AlterSzulcme,
die für die Lehrerschaft aller Schulstufen
Fr. 1000 beträgt, wird bestimmt, daß die
im Gesetze vom 17. Febr. 1918 normierte
Zeit von 20 Jahren, innert welcher das
Maximum von Fr. 1000 erreicht wird, auf
12 Jahre zu reduzieren ist.

Darnach stellt sich nun die Lehrerschaft
der 3 Schulstufen im Minimum folgender-
maßen:

Staat!
Fr.'
1000
1000
1000

AltergehaltSzulage

-I- Bürgerholzgabe,
-s- WohnungSentschd.

-s- Bürgerholzgabe,
soll ein nächstes Mal berichtet werden.

Mögen die vorstehenden Angaben allen
Kollegen in Kantonen mit rückständigen
Besoldungen erwünschtes Agitationsmaterial
geben und möge ihnen im Kampfe um ihre
Besserstellung ein ebenso schöner Erfolg be-
schieden sein! r.
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